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Deutschland wächst zusammen,

die Rente wächst mit?

Rentenrecht Ost und kein Ende

Anne-Kathrin Stiel

as Sozialstaatsgebot des Grund-
gesetzes verpflichtet die Regie-
rung, die Altersversorgung

sicherzustellen. Dabei ist zwar seit der
Rentenreform von 1957 immernochdie
Einkommenssicherung das Ziel, dieses

ist jedoch schon heute in Ost wie West
gleichermaßen fernab jeder Realität.
Doch nach dem im Juni in Bonn be-

schlossenen Gesetzentwurf zur Renten-

reform 1999 scheint jedenfalls in den
neuen Bundesländern für viele Bür-
gerInnen ein Leben am Rande der
Armutsgrenze vorprogrammiert.

Schon in den alten Bundesländern

erreichen derzeit rund 95 % der Frauen
und 55 % der Männerdie sog. Standard-
rente, die gegenwärtig noch auf ein
Niveau von 70 % des durchschnittlichen
Nettoverdienstesfestgelegtist, nicht. Sie
beträgt zur Zeit nach vierzig Arbeitsjah-
ren 1 725 DM,nach der Reform,die eine

Absenkung auf 64 % des Nettogehaltes
vorsieht, werden es nur noch 1 600 DM
sein.

Gravierend ist das für OstrentnerInnen

auch deshalb, weil für sie die Rente

zumeist das einzige Einkommen dar-
stellt; Betriebliche Altersversorgung,

Kapitalanlagen, Lebensversicherungen
usw. als zusätzliche Absicherungfür das
Alter waren den meisten alten Neubun-

desbürgerInnenbislang ein Fremdwort.
Schwerer wiegt aber noch, daß diese

RentnerInnen bereits durch Art und

Weise der Rentenvereinheitlichung, wie

sie im Zuge der Vereinigung erfolgte,
benachteiligt wurden.

Zwei deutsche Staaten,
eine deutsche Rente?

Als die Währungs-, Wirtschafts- und
Sozialunion geschaffen wurde, sah sich
die Bundesregierung mit dem Problem
konfrontiert, auch die Altersversorgung
der EinwohnerInnen der DDR sicher-
stellen zu müssen. Dazu sollte die ge-
samte in der DDR bestehendeAltersver-
sorgung schrittweise in das westdeut-

sche Rentensystem überführt werden.
Zielsetzung war, mit der Angleichung
der Löhne und Gehälter im Beitritts-
gebiet an diejenigen in den übrigen
Ländern auch eine Angleichung der
Renten zu verwirklichen.!

Rentenrecht Ost - ein Gesetzbuch
mit sieben Siegeln

1951 faßte man die diversen Versiche-
rungsanstalten der DDR zu einereinheit-
lichen, zentral gelenkten Sozialversiche-
rung unter der Trägerschaft des Freien
Deutschen Gewerkschafts Bundes

(FDGB) zusammen.? Die Sozialpflicht-
versicherung der ArbeiterInnen und An-
gestellten gewährte eine Altersrente, die

sich prinzipiell nach der Beschäftigungs-
dauer und dem erzielten Einkommen
richtete. Die Leistungen wurden jedoch
durch einen Festbetrag sowie eine Min-
dest- und eine Maximalhöhe begrenzt.
Als die Arbeitseinkommen in der DDR
die Beitragsbemessungsgrenze von mo-
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natlich 600 M - diese wurde niemals
angehoben - überschritten, genügten die

darauf beruhenden Rentenleistungen
nicht mehr zur Absicherungeiner ange-
messenen Altersversorgung. Zu diesem
Zweck wurde die Freiwillige Zusatz-

rentenversicherung (FZR) eingerichtet,
die es ab 1971 allen Erwerbstätigen
ermöglichte, den die Beitragsbemes-
sungsgrenze übersteigenden Einkom-

mensanteil anfangs zum Teil, später

dann vollständig sozialzuversichern.

Neben diesen Sozialversicherungs-

systemen existierten noch die Zusatz-

und Sonderversorgungen als erweiterte

oder gar ausschließliche Mög-
lichkeit einer angemessenen Al-
tersversorgung in der DDR.
Die Zusatzversorgungs-

systeme — im einzel-
nen sind diese in der
Anlage I zum An-

wartschaftsüberfüh-

rungsgesetz (AAÜUG)
aufgeführt — waren als
ErgänzungderSozialver-

sicherung angelegt. Die .,
Zugehörigkeitzueinem °%
dieser Systeme bedeute-
te für die einbezogenen
Beschäftigten und selbständig Tä-
tigen einen Anspruch auf zusätzliche
Alters-, Invaliden- und Hinterbliebe-
nenversorgung, die neben der Rente aus
der Sozialpflichtversicherung gezahlt
wurde. Die Versorgungsbezüge berech-

neten sich nach einem festen Prozentsatz

vom zuletzt bezogenen Gehalt unter

Anrechnung der Rente aus der Sozial-

versicherung.“
Die Sonderversorgungen hingegen

waren nicht als Ergänzung, sondern als
Ersatz der Sozialversicherung angelegt.

Die Berechtigten der Sonderversorgung

— die Angehörigen der Nationalen Volks-

armee, der Zollverwaltung, des Ministe-

riums des Inneren sowie des. Ministeri-

ums für Staatssicherheit/Amtes für Na-
tionale Sicherheit (MfS/AfNS) — erhiel-

ten ihre Versorgungenim Regelfall allein

aus diesen Systemen.

Wachstum wächst verschieden

Für die in der DDR in der Sozial-
pflichtversicherung und in der FZR
Versicherten wirkte sich die Überfüh-
rung in die gesetzliche Rentenversiche-

rung der Bundesrepublik zum 1. Januar
1992 durch das Rentenüberleitungsgesetz

(RÜG)* auf den ersten Blick durchaus

günstig aus. Die Rentenumwertungführ-
te dank Bestandsgarantie und Auffüll-
beträgen für weniger als 1 % der Betrof-

fenen zu niedrigeren und für über 90 %
zu höheren Zahlbeträgen in der Rente.’
Für die Bezüge aus der Rentenversiche-
rung sah das Übergangsrecht Bestands-
schutz für das Leistungsniveau desalten
Rechts vor.* Soweit sich durch die

  
  

 

  

       

Umwandlung in dynamische, d.h. an-

passungsfähige Renten nach dem Sozial-
gesetzbuch VI (SGB VD, geringere

Zahlbeträge ergeben hatten als vor dem
1. Januar 1992, wurden die schon beste-
henden Renten (Bestandsrenten) sowie

die noch nach den DDR-Sozialsystemen
zu bemessenden neuen Renten (Zu-

gangsrenten) bis 1993 durch nicht an-
passungsfähige Auffüllbeträge angeho-

ben, die ab 1996 abgebaut wurden.
Soweit die Rente nicht einmal das
Sozialhilfeniveau ereichte, wurde sie

schon 1990 durcheinen Sozialzuschlag’,

der dem bundesdeutschen System fremd

ist, aufgestockt. Dieser ab 1992 ein-

kommensabhängige Sozialzuschlag
wurde für Bestands- und Zu-

„, gangsrenten nur noch bis Ende
1993 angewandt und ab 1996 in

die Sozialhilfe überführt.®
Nach 863 SGB VI sind die

Renten lohn- und beitrags-
bezogen und an die allgemei-
ne Lohnentwicklung gebun-

den. Jährliche Rentenan-
passungen, die der
Nettolohnentwicklung

folgen, sollen den Le-
3 bensstandard dauerhaftsi-

chern.? Daß dies bereits ge-
genwärtig für alle RentnerInnen glei-
chermaßen unmöglich erscheint, wurde
schon eingangs erwähnt. Wenn aber

wesentliche Bestandteile der ostdeut-
schen Renten wie die Auffüllbeträge gar

nicht oder wie die. Solidarzuschläge

bislang nur teilweise angepaßt worden

sind bzw. ab 1996 vollständig abgebaut
werden, ist bereits ohne die für 1999

beschlossene Absenkung des Renten-

niveaus klar, daß die Renten im Osten
Deutschlands nicht mit dem Wachstum
der Einkommens- und Lebenshaltungs-

kosten Schritt halten werden. Eine Ren-
tenanpassung wird auf sie nur begrenzt
angewandt. So wie die Angleichung der
Löhne und Gehälter bleibt auch die der

Rente zunächst.nur eine Illusion.

Die mit dem RÜG bei ca. 4 Mio.
Renten vorgenommene Umwertung al-

ler früheren Entgelte nach dem bundes-
deutschen Rentenversicherungssystem in
persönliche Entgeltpunkte (EP) bis zu
einer Beitragsbemessungsgrenze-Ost —
durchschnittlich unter dem Westniveau —
wirft zudem insbesondere bei den Zu-
satz- und Sonderversorgungssystemen

Fragen auf.

Rentenstrafrecht?
Die Überführung der Zusatz- und
Sonderversorgungssysteme

Mit dem in Art. 3 RÜG enthaltenem
Anwartschaftsüberführungsgesetz, das

zum 1. August 1991 in Kraft trat,

verloren diese (Renten-) Leistungen ih-
ren bisherigen Charakter als Zusatz-
oder Sonderversorgung. Ab 1992 sind
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die Berechtigten genauso wie die norma-
len Sozialversicherten Versicherte bzw.

RentnerInnen der gesetzlichen Renten-

versicherung.
Die Juristensprache suggeriert zunächst

in der Tat eine grundsätzliche Gleich-
behandlungaller Versicherten der DDR.

Realiter wurden sowohlbei der Begren-

zung der EP als auch der Rentenhöhe
willkürliche Einschränkungen vorgenom-
men. Dies geschah unabhängig vom

tatsächlichen EinkommenundderTatsa-
che, daß alle ehemaligen Angehörigen
der Sonderversorgungssysteme immer

10 % vom Bruttoeinkommen(ohne obe-

re Begrenzung) für ihre Versicherung
eingezahlt haben undihr Brotherr noch-
mals 10 % des Bruttoeinkommens — das
ist mehrals alle anderen Versicherten in

der DDR jemals zahlen mußten oder
konnten.

$ 10 Abs.1 u. 2 AAUGetwabestimm-
te mit Wirkung ab 1. August 1991 eine
vorläufige Begrenzung der Zahlbeträge

von monatlich DM 2 010 für gleicharti-
ge Renten aus der Rentenversicherung
und der Zusatzversorgung und von mo-
natlich DM 802 für Leistungen aus dem
Sonderversorgungssystem des MfS/
AfNS. Die Hinterbliebenenrenten fielen
jeweils entsprechend geringeraus.

Die Regelungen des AAUG waren
Gegenstandzahlreicher Gesetzesentwür-
fe, Gerichtsverfahren und verfassungs-
rechtlicher Expertisen.'"” Sowohl hin-
sichtlich der Zahlbetragsbegrenzungals
auch der begrenzten Berücksichtigung
der Arbeitsverdienste wird der Vorwurf
des Verstoßes gegen das wertneutrale
System der Rentenversicherung erho-

ben.!! Tatsächlich erscheint das Prinzip
der politisch-moralischen Neutralität der
Rentenversicherungnicht nur dadurchin
Frage gestellt, daß die Begrenzung der
Ansprüche aus Zusatz- und Sonder-
versorgungssystemen der DDR gem.

886 und 7 AAUG mit der besonderen
Staatsnähe und dem intensiven Beitrag

zur Staatserhaltung und -förderung be-
gründet wird'?, und der Besitzschutz des
Einigungsvertrages „...v. a. bei Perso-
nen unvertretbar [sei], die unter den

politischen Rahmenbedingungen der

DDR in hohe und höchste Funktionen

hätten aufsteigen können“'?. Vielmehr
ist zudem einerseits unerklärlich, warum
in der Bundesrepublik zweierlei Maß
angelegt wird. Personen, die aufgrund

ihrer Verstrickungin das nationalsoziali-
stische System keinen Anspruch auf

Wiederverwendung im öffentlichen
Dienst hatten, wurden ohne Einschrän-

kung für ihre Dienstzeiten vor dem 8.

Mai 1945 nachversichert. Bei den Versi-

cherten der ehemaligen DDR jedoch

scheint die Einbeziehungin die gesetzli-
che Rentenversicherung von einer pol-
tischen Wertung abzuhängen. Anderer-

seits werden gerade auch den Hinterblie-
benen, die mit der Tätigkeit des Versi-
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cherten in keinerlei Verbindung standen,
erhebliche Einkommenseinbußen aufer-
legt.

Trotz späterer Gesetzesänderungen'*

wurde generell die begrenzte Berück-
sichtigung der Arbeitsverdienste beibe-
halten, wenn auch die Berechnungselbst
z. T. geändert wurde. So gelten für die
Angehörigen aller Sonderversorgungs-
systeme, mit Ausnahme des MfS/AfNS,

nunmehr Staffelungen von 1,0 bis 1,8

EP. Für die Angehörigen des MfS/AfNS

betragen die EP bis heute 0,7 — das
entspricht dem Einkommen eines

unglernten Arbeiters in der DDR - je
Dienstjahr, unabhängig vom tatsächli-
chen Verdienst und der Dienststellung.
Die Ungleichbehandlung wurde also

nicht abgeschafft, sondern nur abgemil-
dert.

Entschädigungsrenten -
gleich plus gleich gleich ungleich

Einen weiteren neuralgischen Punkthin-
sichtlich des Anspruches der politisch-
moralischen Neutralität der Rentenversi-

cherung bildet die Behandlung von

Ehrenrenten als Opfer des Faschismus.
Prominentestes und jüngstes Beispiel ist
Kurt Hager. Am 30. Januar 1997 hat das
Bundesozialgericht den Entzug der

Verfolgtenrente gegenüber dem ehema-

ligen SED-Politbüromitglied
bestätigt.” Begündet wurde
das Urteil mit dem Aus-
schlußtatbestand des $ 5 Ent-

schädigungsrentengesetz
vom 22. April 1992'%,
wonach die Entschädi-
gung dannnicht zu be-

willigen oder zu kürzen
ist, „wenn der Berechtig-
te [...] gegen die Grundsät-
ze der Menschlichkeit oder
der Rechtsstaatlichkeit ver-

stoßen [...] hat“. Dadurch,

daß Hager als Politbüro-
mitglied und Mitglied des Na-
tionalen Verteidigungsrates für
das Grenzregime an der
deutsch-deutschen Grenze
verantwortlich war, sei ein
solcher Verstoß gegeben."
Auch im Bundesentschädi-
gungsgesetz (BEG) von 1953

gibt es einen ähnlichen Aus-
schlußtatbestand. Nach $ 6

BEGsind Personen,die „nach

dem 23. Mai 1949diefreiheit-
liche demokratische Grund-
ordnung im Sinne des Grund-

gesetztes bekämpfen“ vonje-
dem Wiedergutmachungs-
anspruch ausgeschlossen.
Signifikant ist, daß dieser
Ausschlußtatbestand in der
Praxis nicht nur auf Kommu-

nisten Anwendungfand, son-

dern bereits die Mitgliedschaft

  
    
  

        

  

  

    

in der Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes und des FDGB zum Aus-

schluß von der Wiedergutmachungfüh-
ren konnten.

Im Gegensatz dazu enthält das Bundes-

versorgungsgesetz (BVG) von 1950 we-

der in der ursprünglichen ‚noch den

folgendenFassungen einen Ausschluß-

tatbestand. Daher können auch sämtli-
che Kriegsverbrecher und Angehörige
der Waffen-SS sowie deren Erben davon
profitieren. 55 000 Opferrenten werden
noch ansie gezahlt.'? Eine von ihnen in
Höhe von insgesamt 40 000 DM seit der
Wendean HeinzBarth, der als SS-Mann
an der Ermordung von über 600 Zivili-

sten im französischen Oradur beteiligt
gewesen war.?° Nachdem das Versor-
gungsamt Cottbus dem verurteilten
Kriegsverbrecher Barth nunmehr die
Opferrente gestrichen hat, klagt dieser
dagegen beim Amtsgericht Neuruppin.
Bleibt abzuwarten, welcher Gerechtig-

keitsmaßstab diesmal angelegt werden
wird oder gibt es doch ein gleiches Maß
für alle?
Die aufgeworfenen Probleme zusam-

mengenommen, bleiben der Bundesre-
gierung auch ohnedie avisierte Renten-
reform 1999 genügend Möglichkeiten,
Rechtsstaatlichkeit walten zu lassen.
Anne-Kathrin Stiel hat Jura studiert
und promoviert in Frankfurt/M.
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Anmerkungen:

Art. 30 Abs.5 Einigungsvertrag (EV).

Verordnung vom 26.04.1951 (GBl., =.

BfA-Information,8.

RÜG vom 25.07.1991, BGBl.I, 1606.
Bieback, NZS 5/1994, 196.
Staatsvertrag Art, 20 I, 20 III; Einigungsver-

trag Art. 30 V 2 und Anl.II. Kap. VIII. Sachg.
H, Abschn.III. Nr. 9b; Art2$ 1,45 RÜG; $$
307a, 315a, 319a SGB VI.

7 818 Rechtsangleichungsgesetz-DDR

(RAngl-DDR) vom 28.06.1990 (GBl. |,
495); $ 242 Arbeitsförderungsgesetz-DDR
(AFG-DDR).

8 Art. 40 RÜG.
9 SGB VI, Texte und Erläuterungen, $ 63,

Erläuterung1.

10 Überblick bei: Simon, NJ 5/95, 227ff; ders.,
DIZ 2/96, 4lff.

11 BSG-Urteil vom 30.4.1994 aus: NJ 10/94,

486; ausführlich: Köhler, NJ 1/93, S.10.

12 Anl.II zum EV, Kap. VIII, Sachg. H, Abschn.

II, Nr.9 lit.b, Ziff. 2 sieht die Zulässigkeit
von Versorgungskürzungen unter diesem

Aspektvor.

13 Köhler, ebd.
14 RÜG--Ergänzungsgesetz (RÜG-ErG) vom

24.06.1993, BGBl.l, 1038; AAUG-Ergän-
zungsgesetz (AAUG-ÄndG) vom 14.11.1996,
BGBl. I, 1674.

15 AZ: 4 RA 23/96 und 4 RA 99/95.
16 Art. I des Gesetzes vom 22.4.1992 (BGBl.I,

906).
17 B.Z. v. 31.01.1997, 5.
18 Brandt, NJ 3/1997, 115 m.w.N.
19 ND v. 22./23.03.1997.
20 B.Z. v. 13.02.1997, 27.
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